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Schweinebestandsreqgister

Schweinehalter sind gemal § 24 c der Viehverkehrsverordnung verpflichtet, ein Bestandsre-
gister zu fahren.

Zweck dieser Regelung ist es, im Falle des Ausbruchs einer Tierseuche wie z.B. der
Schweinepest oder der Maul- und Klauenseuche jederzeit die Wege des Tierhandels schlis-
sig und lickenlos nachvollziehen zu kdnnen.

Die &ufRere Form des hier aufgefuhrten Vordrucks fiir ein Schweinebestandsregister ist nicht
bindend, allerdings muissen die folgenden inhaltliche Vorgaben vollstédndig dokumentiert
werden:

e Anzahl der im Bestand vorhandenen Schweine, sowie Kennzeichnung dieser Tiere (aus-
genommen sind Saugferkel bis zum Absetzen, wenn ein Sauenplaner gefihrt wird — sie-
he auch unter Hinweise)

e Datum der Zu- und Abgéange unter Angabe des Erwerbers oder Vorbesitzers sowie An-
zahl dieser Tiere

Hinweise:

1. Sofern das Bestandsregister als Loseblattsammlung gefuhrt wird, ist auf jedem Blatt
die fortlaufende Nummer einzutragen.

2. Bei der Prifung des Bestandsregisters muss jederzeit nachvollziehbar sein, wie viele
Tiere sich im Bestand befinden. Im Falle der Nutzung des beigeflgten Vordrucks wa-
re auf jedem Blatt des Bestandsregisters zunachst die Gesamtzahl der Tiere zu ver-
merken. Durch Verrechnung mit den Zu- und Abgangen ergibt sich dann die Gesamt-
tierzahl fir den Ubertrag auf das nachste Blatt des Bestandsregisters.

3. Beim Zukauf von Tieren sind auch die Ohrmarken der Tiere zu vermerken. In der Re-
gel sind dies die Ohrmarken des Erzeugerbestandes. Bei Zuchttieren sollte (sofern
vorhanden) die individuelle Kennzeichnung des Tieres zuséatzlich einzutragen.

4. In Mastbestanden ist beim Verkauf von Schweinen zur Schlachtung eine Eintragung
der Ohrmarken bzw. der Nummer des Schlagstempels in das Bestandsregister nicht
erforderlich.

5. Anstelle des direkten Eintrages der Ohrmarkennummer und des Namens des Vorbe-
sitzers oder Erwerbers in das Bestandsregister kann an dieser Stelle auch auf den
zugehorigen Lieferschein oder Rechnungsbeleg verwiesen werden, sofern die erfor-
derlichen Angaben daraus hervorgehen und der Beleg dem Bestandsregister unmit-
telbar beigefugt ist.

6. Sauen haltende Betriebe mit mehr als 3 Zuchtsauen sind gemal} Schweinehaltungs-
hygieneverordnung verpflichtet, einen Sauenplaner zu fihren. In diesen Betrieben ist
es ausreichend, neugeborene Ferkel erst zum Zeitpunkt des Absetzens in das Be-
standsregister einzutragen, wenn die erforderlichen Daten bis dahin aus dem Sau-
enplaner zu ermitteln sind. Beim Eintrag in das Bestandsregister wird in der Spalte
»Zugang“ neben der Tierzahl der Eintrag ,,G" (fur Geburt) vermerkt, als Ohrmarke wird
die Bestandsohrmarkennummer eingetragen.

7. Die Aufzeichnungen des Bestandsregisters sind fir mindestens 3 Jahre aufzubewah-
ren.

Wird das Bestandsregister nicht oder nicht vollstandig gefiihrt, so stellt dies eine Ordnungs-
widrigkeit dar, die mit einem Buf3geld geahndet werden kann.

Darlber hinaus sind solche Verstéf3e Cross — Compliance relevant und fiihren zu Kirzungen
der Betriebspramie.



	Schweinebestandsregister.pdf
	Schweinebestandsregister


	Anschrift Tierhalter: 
	Gesamttierzahl: 
	Blattnummer: 
	RegNr: 
	Datum 1: 
	Bemerkungen 1: 
	Zugänge Stück 1: 
	Zugänge GZ1: 
	Abgänge Stück 1: 
	Abgänge VT 1: 
	Ohrmarken-Nr 1: 
	Vorbesitzer 1: 
	Datum 2: 
	Zugänge Stück 2: 
	Zugänge GZ2: 
	Abgänge Stück 2: 
	Abgänge VT 2: 
	Ohrmarken-Nr 2: 
	Vorbesitzer 2: 
	Bemerkungen 2: 
	Bemerkungen 3: 
	Vorbesitzer 3: 
	Ohrmarken-Nr 3: 
	Abgänge VT 3: 
	Abgänge Stück 3: 
	Zugänge GZ3: 
	Zugänge Stück 3: 
	Datum 3: 
	Datum 4: 
	Zugänge Stück 4: 
	Zugänge GZ4: 
	Abgänge Stück 4: 
	Abgänge VT 4: 
	Ohrmarken-Nr 4: 
	Vorbesitzer 4: 
	Bemerkungen 4: 
	Bemerkungen 5: 
	Vorbesitzer 5: 
	Ohrmarken-Nr 5: 
	Abgänge VT 5: 
	Abgänge Stück 5: 
	Zugänge GZ5: 
	Zugänge Stück 5: 
	Datum 5: 
	Datum 6: 
	Zugänge Stück 6: 
	Zugänge GZ6: 
	Abgänge Stück 6: 
	Abgänge VT 6: 
	Ohrmarken-Nr 6: 
	Vorbesitzer 6: 
	Bemerkungen 6: 
	Bemerkungen 7: 
	Ohrmarken-Nr 7: 
	Abgänge VT 7: 
	Abgänge Stück 7: 
	Zugänge GZ7: 
	Zugänge Stück 7: 
	Datum 7: 
	Vorbesitzer 7: 
	Bemerkungen 8: 
	Vorbesitzer 8: 
	Ohrmarken-Nr 8: 
	Abgänge VT 8: 
	Abgänge Stück 8: 
	Zugänge GZ8: 
	Zugänge Stück 8: 
	Datum 8: 
	Datum 9: 
	Zugänge Stück 9: 
	Zugänge GZ9: 
	Abgänge Stück 9: 
	Abgänge VT 9: 
	Ohrmarken-Nr 9: 
	Vorbesitzer 9: 
	Bemerkungen 9: 
	Bemerkungen 10: 
	Vorbesitzer 10: 
	Ohrmarken-Nr 10: 
	Abgänge VT 10: 
	Abgänge Stück 10: 
	Zugänge GZ10: 
	Zugänge Stück 10: 
	Datum 10: 
	Datum 11: 
	Zugänge Stück 11: 
	Zugänge GZ11: 
	Abgänge Stück 11: 
	Abgänge VT 11: 
	Ohrmarken-Nr 11: 
	Vorbesitzer 11: 
	Bemerkungen 11: 
	Bemerkungen 12: 
	Vorbesitzer 12: 
	Ohrmarken-Nr 12: 
	Abgänge VT 12: 
	Abgänge Stück 12: 
	Zugänge GT 12: 
	Zugänge Stück 12: 
	Datum 12: 
	Gesamttierzahl Übertrag: 
	Datum 8a: 
	Zugänge Stück 8a: 
	Zugänge GZ8a: 
	Abgänge Stück 8a: 
	Abgänge VT 8a: 
	Ohrmarken-Nr 8a: 
	Vorbesitzer 8a: 
	Bemerkungen 8a: 


